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Bericht zur Landeshaushaltsrechnung und Ver-
mögensübersicht 

 
4. Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 

2020 
 
Der Landtag hat die Landesregierung am 24.02.2023 gemäß Art. 63 
Abs. 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein für das Haushalts-
jahr 2020 entlastet.1  
 

5. Abschluss der Haushaltsrechnung 20212 
 
Die Landesregierung hat dem Landtag zu ihrer Entlastung die Haushalts-
rechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2021 am 
02.12.2022 vorgelegt.3  
 
Grundlagen für die Haushaltsführung waren 
• das Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haus-

haltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) vom 25.02.2021,4 zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Haushaltsbegleitgesetzes 2022 vom 
15.12.2021,5  

• das Haushaltsbegleitgesetz 2021 vom 25.02.2021,6  
• der Erlass zur vorläufigen Haushaltsführung 2021 vom 16.12.2020, 
• der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 10.03.2021 

und 
• der Haushaltsführungserlass des zentralen IT-Managements Schles-

wig-Holstein vom 07.04.2021. 
 

5.1 Entwicklung des Haushaltssolls 
 
Beim Haushaltssoll handelt es sich um die im Haushaltsplan zunächst 
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben. Die Höhe der veranschlagten 
Haushaltsmittel darf die Landesregierung im Haushaltsvollzug verändern. 
 
Der vom Landtag verabschiedete Haushaltsplan weist Einnahmen und 
Ausgaben von jeweils 

17.918.903.100 € 

                                                      
1  Plenarprotokoll 20/21, S. 1559, Sammeldrucksache 20/740, TOP 39. 
2  Die in diesem Beitrag verwendeten Zahlen entstammen dem Landeshaushalt Schleswig-

Holstein. Sofern nicht anders gekennzeichnet, hat der LRH auf Basis dieser Zahlen seine 
Tabellen und Grafiken erstellt. Innerhalb der Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.  

3  Landtagsdrucksache 20/466. 
4  GVOBl. Schl.-H. 2021, S. 172 ff. 
5  GVOBl. Schl.-H. 2021, S. 1498 ff. 
6  GVOBl. Schl.-H. 2021, S. 201 ff. 
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sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 1.600.236.000 € aus. 
 
Nach Vollzug des Haushalts beträgt das Haushaltssoll in Einnahmen und 
Ausgaben 

18.197.343.300 €. 
 
Das Haushaltssoll der VE steigt im Vollzug auf 1.603.456.000 €. 
 
Das Finanzministerium hatte im Einklang mit dem Haushaltsgesetz (HG) in 
weitere Einnahmen und Ausgaben von 278.440.200 € sowie in weitere VE 
von 3.220.000 €, die jeweils als Solländerung gelten, eingewilligt: 
 

Entwicklung des Haushaltssolls 2021 

Rechtliche Grundlage Einnahmen 
€ 

Ausgaben 
€ 

VE 
€ 

Haushaltsplan 2021 17.918.903.100 17.918.903.100 1.600.236.000 

zusätzliche Mittel Dritter  
(§ 6 Abs. 1 HG 2021) 
 
Bekämpfung SARS-CoV-2 
(§ 8 Abs. 17 HG 2021) 

+130.800 
 
 

+278.309.400 
 

+130.800 
 
 

+278.309.400 
 

+1.003.000 
 
 

+2.217.000 
 

Summe Haushaltssoll 18.197.343.300 18.197.343.300 1.603.456.000 
Tabelle 1: Entwicklung des Haushaltssolls 2021 

 
5.2 Kassenmäßiger Abschluss 

 
Der Haushalt 2021 weist nach seinem Vollzug mit Ist-Einnahmen und Ist-
Ausgaben von jeweils 20.338.275.460,57 € ein ausgeglichenes kassen-
mäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c der Landeshaushaltsordnung 
(LHO)1 auf.  
 
Die Einnahmen und Ausgaben überschreiten das Haushaltssoll jeweils um 
2.140.932.160,57 € (+11,8 %). 

  

                                                      
1  Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) vom 29.06.1992, GVOBl. Schl.-H. 

S. 381, zuletzt geändert am 25.02.2021, GVOBl. Schl.-H. S. 201. 
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5.2.1 Einnahmen 2021 
 

Soll-/Ist-Einnahmen 2021 

Hauptgruppen Haushalts- Differenz 
  Soll  

in Mio. € 
Ist 

in Mio. € 
Ist - Soll 
in Mio. € 

0 Einnahmen aus Steuern und  
steuerähnlichen Abgaben 

 10.222,5  11.028,6  806,1 

1 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und dgl. 

 425,7  576,7  151,0 

2 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für 
Investitionen 

 1.681,7  3.448,2  1.766,5 

3 Einnahmen aus Schuldenaufnah-
men, aus Zuweisungen und Zu-
schüssen für Investitionen, beson-
dere Finanzierungseinnahmen 

 5.867,4  5.284,7  -582,7 

 Einnahmen insgesamt  18.197,3  20.338,2  2.140,9 
Tabelle 2: Soll-/Ist-Einnahmen 2021 

 
Die aus der Tabelle ersichtlichen Veränderungen der Ist-Einnahmen im 
Vergleich zum Haushaltssoll sind auf folgende wesentliche Aspekte zu-
rückzuführen:  
 
Die Steuereinnahmen haben sich deutlich besser entwickelt als erwartet. 
So sind u. a. die Anteile an den Gemeinschaftsteuern (Einkommen-, Kör-
perschaft- und Umsatzsteuer) inklusive der Gewerbesteuerumlage um 
602,4 Mio. € und die Landessteuern (u. a. Erbschaftsteuer, Grunderwerb-
steuer) um 201,8 Mio. € gestiegen.  
 
Die Verwaltungseinnahmen sind um 151 Mio. € höher ausgefallen als ge-
plant. Davon entfallen u. a. 32,7 Mio. € auf zurückgezahlte Corona-Hilfen 
und 25,7 Mio. € auf höhere Gerichtskosten. 
 
Die höheren Einnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen ergeben 
sich im Wesentlichen durch 
• 903,1 Mio. € Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen im Rahmen der 

Corona-Pandemie, 
• 360,5 Mio. € Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft 

und Heizung zur Weiterleitung an Kreise und kreisfreie Städte, 
• 251,4 Mio. € Entnahmen aus den Sondervermögen „Breitband“ und 

„MOIN.SH“ und 
• 105,2 Mio. € Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich für freigehaltene 

Versorgungsbetten an Krankenhäuser und weiteren Einrichtungen. 
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Bei den aufgeführten Bundesgeldern handelt es sich um zweckgebundene 
Einnahmen, die überwiegend nicht im Haushalt 2021 veranschlagt waren. 
Die Ausgaben erhöhten sich in gleichem Umfang. 
 
Der Rückgang der Einnahmen bei der Hauptgruppe 3 um 582,7 Mio. € re-
sultiert überwiegend aus einer geringeren Schuldenaufnahme als ur-
sprünglich vorgesehen (-748,7 Mio. €). Diesen Mindereinnahmen stehen 
Mehreinnahmen (+190,6 Mio. €) insbesondere aus Entnahmen aus dem 
Sondervermögen IMPULS 2030 gegenüber. 
 

5.2.2 Ausgaben 2021 
 

Soll-/Ist-Ausgaben 2021 

Hauptgruppen Haushalts- Differenz 
  Soll 

in Mio. € 
Ist 

in Mio. € 
Ist - Soll 
in Mio. € 

4 Personalausgaben  4.793,2  4.651,4  -141,8 
5 Sächliche Verwaltungsausgaben 

und Ausgaben für den Schulden-
dienst 

 4.490,9  4.389,6  -101,3 

6 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

 6.700,3  8.412,8  1.712,5 

7 Baumaßnahmen  245,3  202,6  -42,7 
8 Sonstige Ausgaben für Investitio-

nen und Investitionsförderungs-
maßnahmen 

 1.653,1  1.356,7  -296,4 

9 Besondere Finanzierungsausgaben  314,5  1.325,1  1.010,6 
 Ausgaben insgesamt  18.197,3  20.338,2  2.140,9 

Tabelle 3: Soll-/Ist-Ausgaben 2021 

 
Die wesentlichen Veränderungen bei den Ist-Ausgaben der Hauptgruppen 
6 und 9 im Vergleich zum Haushaltssoll sind auf folgende Aspekte zurück-
zuführen: 
 
Die Mehrausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen 
(+1.712,5 Mio. €) ergeben sich vorwiegend aus den weiterzuleitenden 
Corona-Hilfsmitteln des Bundes (+1.055,4 Mio. €), aus der an die Kommu-
nen weiterzuleitenden Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft 
und Heizung (+360,5 Mio. €) sowie aus den Zuführungen an die Sonder-
vermögen Hochschulsanierung, Künstliche Intelligenz, IMPULS 2030 und 
MOIN.SH (+340,6 Mio. €). 
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Bei der Hauptgruppe 9 „Besondere Finanzierungsausgaben“ sind die 
Mehrausgaben (+1.010,6 Mio. €) im Wesentlichen auf höhere Rücklagen-
zuführungen (+1.119,0 Mio. €) bzw. auf Minderausgaben bei der globalen 
Mehrausgabe (-134,7 Mio. €) zurückzuführen. 
Den Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 6 und 9 stehen Minderausga-
ben beim Personal, überwiegend aufgrund nicht benötigter Mittel für Tarif- 
und Besoldungserhöhungen, gegenüber. 
 
Die Ausgaben für Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8) waren um 
339,1 Mio. € geringer als veranschlagt. Davon entfallen 53,8 Mio. € auf 
Baumaßnahmen und 296,4 Mio. € auf „Sonstige Ausgaben für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen“. 
 

5.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
Im Haushaltsvollzug kann das Finanzministerium in über- oder außer-
planmäßige Ausgaben der Ressorts einwilligen, wenn sie unvorhergese-
hen und unabweisbar sind (Notbewilligungsrecht).1 2021 gab es 14 über-
planmäßige Überschreitungen in Höhe von insgesamt 14,2 Mio. €. 
 

5.3.1 Überschreitungen mit Einwilligung 
 
Die Haushaltsansätze wurden bei 3 Haushaltstiteln mit Einwilligung des 
Finanzministeriums um 13,1 Mio. € überschritten. 
 

5.3.2 Überschreitungen ohne Einwilligung: Verstoß gegen Haushaltsrecht 
 
Haushaltsüberschreitungen sind nur bei unvorhergesehenen und unab-
weisbaren Ausgaben und nur mit Einwilligung des Finanzministeriums zu-
lässig. Fehlt diese Einwilligung, verstößt eine Überschreitung gegen das 
Haushaltsrecht. 
 
2021 haben die Ressorts den Haushalt ohne Einwilligung des Finanzmi-
nisteriums bei 11 Haushaltstiteln in Höhe von 1,1 Mio. € überschritten. 
Diese Überschreitungen sind auf fehlerhafte Mittelbewirtschaftungen, feh-
lende Deckungsvermerke oder nicht abgeforderte Einnahmen, die die ent-
sprechenden Ausgaben gedeckt hätten, zurückzuführen.  
 
Der Landtag hatte bereits in seinen Voten zu den Bemerkungen 2017 und 
2018 des LRH die Dienststellen aufgefordert, die Haushaltsvermerke und 
Deckungsringe zu kontrollieren und ggf. anzupassen.2 Das Finanzministe-

                                                      
1  § 37 Abs. 1 LHO. 
2  Vgl. Landtagsdrucksache 19/364 und Landtagsdrucksache 19/1074. 
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rium verweist auch in seinem unveröffentlichten Haushaltsführungserlass 
für das Haushaltsjahr 2021 auf das Votum des Landtages. 
Trotz der Aufforderung des Landtages, der Hinweise des Finanzministeri-
ums und der weitreichenden Deckungsmöglichkeiten durch Haushaltsge-
setz bzw. -vermerke, kam es abermals zu Haushaltsüberschreitungen oh-
ne Einwilligung des Finanzministeriums. 
 
Der LRH fordert die Ressorts erneut auf, die Vorgaben der LHO einzuhal-
ten und bei künftigen Überschreitungen die vorgeschriebene Einwilligung 
des Finanzministeriums einzuholen. Ferner sollten die Haushaltsvermerke 
und deren Abbildung im Buchführungssystem überprüft werden. Durch die 
vorhandene „Verfügbarkeitskontrolle“ kann dann sichergestellt werden, 
dass etwaige Haushaltsüberschreitungen frühzeitig angezeigt und die er-
forderliche Einwilligung des Finanzministeriums rechtzeitig beantragt wird. 
 

5.4 Finanzierungssaldo 
 
Der Finanzierungssaldo beschreibt die Differenz zwischen den laufenden 
Einnahmen und Ausgaben des Landes. Das Ergebnis („Finanzierungsdefi-
zit“ oder „Finanzierungsüberschuss“) gibt an, ob die laufenden Einnahmen 
ausreichen, die laufenden Ausgaben zu decken. Ein Finanzierungsdefizit 
wird durch Krediteinnahmen und/oder Rücklagenentnahmen finanziert. Ein 
Finanzierungsüberschuss führt zu einer Kredittilgung und/oder Rücklagen-
zuführung. 
 
Der Finanzierungssaldo errechnet sich aus der Gegenüberstellung der 
Gesamteinnahmen und -ausgaben, die um bestimmte Finanzierungsvor-
gänge bereinigt werden. Die folgende Tabelle stellt die Berechnungsschrit-
te für das Haushaltsjahr 2021 dar: 
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Ermittlung des Finanzierungssaldos 

 Soll 
Mio. € 

Ist 
Mio. € 

Gesamteinnahmen 18.197,3 20.338,2 
./. Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt 3.773,9 3.025,2 
./. Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 1.564,8 1.545,8 
./. Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0,0 0,0 
= Nettoeinnahmen 12.858,6 15.767,2 
./. Haushaltstechnische Verrechnungen 33,2 42,9 
= bereinigte Einnahmen 12.825,4 15.724,3 
Gesamtausgaben 18.197,3 20.338,2 
./. Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 3.224,5 3.284,6 
./. Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 146,7 1.282,4 
./. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 
= Nettoausgaben 14.826,1 15.771,2 
./. Haushaltstechnische Verrechnungen 33,2 42,7 
= bereinigte Ausgaben 14.792,9 15.728,5 
Finanzierungssaldo  
(bereinigte Einnahmen ./. bereinigte Ausgaben) 

-
 1.967,5 

- 4,2 

Tabelle 4: Ermittlung des Finanzierungssaldos 

 
Aus der Differenz der bereinigten Ist-Einnahmen von 15.724,3 Mio. € und 
bereinigten Ist-Ausgaben von 15.728,5 Mio. € ergibt sich ein Finanzie-
rungssaldo von -4,2 Mio. €. Geplant war ein Finanzierungssaldo von  
-1.967,5 Mio. €. Dieser hat sich im Haushaltsvollzug um 1.963,3 Mio. € re-
duziert (vgl. Tz. 5.2). Die laufenden Einnahmen waren somit annähernd 
ausreichend, um die laufenden Ausgaben zu decken. Der Finanzierungs-
saldo von -4,2 Mio. € wurde durch Rücklagenentnahmen gedeckt. 
 

5.5 Kreditermächtigung 
 
Nach Art. 61 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LV) 
sind Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Krediteinnahmen aus-
zugleichen. 
 
Das Haushaltsgesetz 2021 ermächtigte das Finanzministerium, Kredite bis 
zu einem Höchstbetrag von 3.773,9 Mio. € aufzunehmen. Dieser Betrag 
setzt sich aus der Anschlussfinanzierung für planmäßige Tilgungen von 
3.224,5 Mio. € und der geplanten Nettokreditaufnahme von 549,3 Mio. € 
zusammen. 
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Die Kreditermächtigung erhöhte sich im Haushaltsvollzug um die Beträge 
zur Anschlussfinanzierung aus Umschuldung und Marktpflege (60 Mio. €)1 
auf insgesamt 3.833,9 Mio. €.  
Die folgende Tabelle zeigt, in welcher Höhe das Finanzministerium diese 
Ermächtigung in Anspruch nahm: 
 

Brutto- und Nettokreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme 
im Haushaltsvollzug in € 

Kreditermächtigung 

Nettokreditaufnahme 549.329.300,00 
 
Anschlussfinanzierung für planmäßige Tilgungen 3.085.225.900,00 
 
Anschlussfinanzierung aus der Schuldenübernahme der LVSH 139.344.400,00 
 
Anschlussfinanzierung für außerplanmäßige Tilgungen 60.000.000,00 
 
Bruttokreditermächtigung 3.833.899.600,00 

Inanspruchnahmen 

Nettokreditaufnahme 0,00 
Anschlussfinanzierung für planmäßige Tilgungen 2.965.158.481,16 

davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2021 20.478.138,19 
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2022, 2.944.680.342,97 
Umbuchung nach 2021 als Haushaltsausgleich 

Anschlussfinanzierung aus der Schuldenübernahme der LVSH 0,00 
Anschlussfinanzierung für außerplanmäßige Tilgungen 60.000.000,00 
Inanspruchnahme der Bruttokreditermächtigung 3.025.158.481,16 

Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme 808.741.118,84 

Tabelle 5: Kreditermächtigung und ihre Inanspruchnahme im Haushaltsvollzug 

 
Von der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 
808,7 Mio. € hat die Landesregierung einen Einnahmerest in Höhe von 
250 Mio. € gebildet und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die ver-
bleibende Ermächtigung von 558,7 Mio. € wurde im Haushaltsvollzug nicht 
benötigt und steht künftig nicht mehr zur Verfügung. 
 

                                                      
1  Vgl. § 18 Abs. 4 LHO. 
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